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Bekanntmachung  
 
 
 

Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 11.04.2023. 
- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 
 Tel. 0251/411-0 
 
Flurbereinigung Berkelaue III 
Az. 4 13 03 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Mit Beschluss vom 12.05.2014 wurde das Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III angeordnet und 
das Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der Aufforderung zur Anmel-
dung unbekannter Rechte nach § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt ge-
macht. Für die mit dem 176. bis 194. Änderungsbeschluss zugezogenen Grundstücke wurde die 
Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte ebenfalls bereits öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dem 188. Änderungsbeschluss vom 15.02.2023 wurden die Grundstücke  
 
Gemeinde Havixbeck 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Schonebeck 2 85, 86, 303  

Schonebeck 3 10, 285 

Schonebeck 26 71, 85, 86 
 
zum Flurbereinigungsverfahren Berkelaue III zugezogen und die Flurbereinigung für diese Grund-
stücke angeordnet (§ 8 FlurbG). 
 
Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse ist bisher nicht erfolgt. 
Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die mit dem Änderungsbe-
schluss zugezogenen Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an den oben genannten 
Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung an dem Flurbe-
reinigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentli-
cher Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 
oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
 
anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte 
an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken 
berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der 
Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
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Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst nach 
Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte 
demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden 
ist. 
 
Im Auftrag 
 
      (LS) 
 
Andreas Grotendorst 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html 
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Bekanntmachung  
 

des Satzungsbeschlusses der 5. Änderung des  
Bebauungsplanes „Südost“ der Gemeinde Havixbeck  

mit Begründung und Inkrafttreten 
 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 27.04.2023 aufgrund des §10 Abs. 1 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist, den 
Bebauungsplan zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Südost“ als Satzung beschlossen und der 
Begründung zugestimmt.  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck sowie die auf Grund des Baugesetzbuches 
(BauGB) erforderlichen Hinweise werden gem. § 10 Abs. 3 BauGB, in der zurzeit gültigen Fassung, 
hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Nach § 13a BauGB wurde auf die Erstellung eines Umweltberichtes und einer zusammenfassenden 
Erklärung verzichtet. 
 
Der Planbereich ist im nachstehend dargestellten Planausschnitt umrandet dargestellt.  
 
Planbereich 5. Änderung „Südost“  
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Diese Satzung wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) und in Verbindung mit den §§ 1, 44 Abs. 5 
und 215 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), bekanntgemacht. 
 
Am Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
Der Plan mit Begründung liegt für alle interessierten Personen im Rathaus Havixbeck, Willi-Richter-
Platz 1, 48329 Havixbeck während der Dienstzeiten öffentlich im Zimmer 111 aus: 
 
montags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
dienstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
mittwochs  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
freitags  von 8:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Über den Inhalt der og. Änderung und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Zusätzlich zu den vorgenannten Möglichkeiten ist eine Einsichtnahme der Unterlagen auf der Home-
page der Gemeinde Havixbeck unter der Adresse  

https://www.o-sp.de/havixbeck/rechtskraft  

möglich. 

 
Hinweise 
1. auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1, 2 und 3 und Abs. 4 des BauGB. Diese Rechtsvor-

schriften lauten 
 

Abs. 3: „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 
bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fälligkeit 
mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
jährlich zu verzinsen.“ 

 
Abs. 4: „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

 
2. auf die Vorschriften des § 215 Abs. 1 BauGB. Diese Rechtsvorschrift lautet: 
 

Unbeachtlich werden 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 
 
3. auf die Vorschrift des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung. Diese Rechtsvorschrift lautet: 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten 
seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und 
des Flächennutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzuweisen. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung mit Begründung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan zur 5. Änderung „Südost“ mit Begründung gem. 
§ 7 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 10 BauGB rechtsverbindlich. 
 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
48329 Havixbeck 02.05.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
Möltgen 
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Bekanntmachung  
 

der Satzung über die Veräußerung eines Teilgrundstückes  
der Interessentenschaft aus der Teilung des Hangwerfeldes 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 
(GV.NRW 2019, S. 202) und des § 2 des Gesetzes über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren 
begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten vom 09.04.1956 (GS.NRW, Seite 740) hat der Rat 
der Gemeinde Havixbeck am 23.06.2022 die folgende Satzung erlassen:    
 

§ 1 
 
Das Wegeteilstück Flur 24, Flurstück 858, groß ca. 956 m² der Gemarkung Havixbeck, welches im 
Eigentum der Interessentenschaft aus der Teilung des Hangwerfeldes steht, wird aus der Verwaltung 
der Interessenten herausgenommen; die Zweckbindung wird aufgehoben.  
Diese Teilfläche wird an Herrn Michael Backhove, Herkentrup 27, 48329 Havixbeck veräußert.   
 
Die Fläche ist im beigefügten Lageplan (Anlage 1) gekennzeichnet.   
 

§ 2 
 
Die erforderliche Eigentumsänderung wird mit Abschluss eines Grundstückskaufvertrages geregelt.   
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine eventuelle Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Veröffentlichung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
48329 Havixbeck, 28.04.2023 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
 

 
 
 
Möltgen 
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Bekanntmachung 
 

über die öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste 
 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Gemeinde Havixbeck 
für die Amtszeit vom 01.01.2024 – 31.12.2028  

in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Coesfeld und  
den Strafkammern des Landgerichts Münster 

 
 
 
Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in der Sitzung am 27.04.2023 den Beschluss über die Vor-
schlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht Münster und das Amtsgericht 
Coesfeld gefasst. 
 
 
Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom  
 

08. bis 12. Mai 2023 (einschließlich) 
 
zu jedermanns Einsicht während der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Havix-
beck 
 
montags bis freitags  von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
zusätzlich 
montags                      von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags               von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
 
im Foyer des Rathauses, Willi-Richter-Platz 1, 48329 Havixbeck, aus. 
 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Auslegung 
schriftlich oder zu Protokoll  
 

 bei der Gemeindeverwaltung, Ulrike Overmeyer, Zimmer 9, Willi-Richter-Platz 1, 48329 Ha-
vixbeck 
 

Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, 
die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang zu diesem Schreiben) nicht aufgenommen werden durften 
oder sollten. 
 
 
 
Havixbeck, den 03.05.2023 
 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Jörn Möltgen 
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Anhang Text §§ 32 bis 34 GVG 

 
§ 32 
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Mo-
naten verurteilt sind; 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

3. (weggefallen) 
 
 
 
§ 33 
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 

1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben würden; 

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amts-
periode vollenden würden; 

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt 

nicht geeignet sind; 
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 
§ 34 
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 

1. der Bundespräsident; 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs 

sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 

gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbeamte be-
zeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 
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Bekanntmachung 
 
 

 
 

Der Direktor des Amtsgerichtes Coesfeld hat für die Zeit vom 
 

01. April 2023 bis 31. März 2028 
 

(5-jährige Wahlperiode) 
 

die Wahl von 
 

Frau 
Angela Makowka 

Am Schlautbach 133 
48329 Havixbeck 

als stellvertretende Schiedsfrau 
 
 

für das Gebiet der Gemeinde Havixbeck bestätigt. 
 
 

Gem. Ziff. 2 der Verwaltungsvorschrift zu § 5 Schiedsamtsgesetz wird der Name der Stellvertreterin 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
 
 
 

Havixbeck, den 20.04.2023 
 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 

 

 
 

Jörn Möltgen 
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Bekanntmachung 
 

der Festsetzung eines Volksfestes 
 
 
 

Hiermit setze ich ein Volksfest (Kirmes) im Sinne des § 60 b Absatz 1 der Gewerbeordnung (GewO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I  S. 202) innerhalb der Ge-
meinde Havixbeck gemäß § 69 Absatz 1 GewO wie folgt fest: 
 
 
Die Havixbecker Kirmes findet statt am 
 
 
 

Freitag, 07. Juli 2023, 
am Samstag, 08. Juli 2023 und 

am Sonntag, 09. Juli 2023 
 
 
 
auf der Hauptstraße zwischen dem Geschäft Radkult und der Abzweigung Schulstraße, auf der 
Schulstraße zwischen der Hauptstraße und dem Bellegardeplatz, sowie auf dem Bellegardeplatz. 
 
 
 
 
Die Kirmes beginnt  
 
am Freitag um 15.00 Uhr, 
am Samstag um 15.00 Uhr 
und am Sonntag um 11.30 Uhr 
 
 
und endet  
 
am Freitag um 24.00 Uhr, 
am Samstag um 24.00 Uhr 
und am Sonntag um 22.00 Uhr. 
 
 
 
Havixbeck, 28. April 2023 
 
Gemeinde Havixbeck 
-als örtliche Ordnungsbehörde- 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Jörn Möltgen 
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